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Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht der unständig Beschäftigten 

Für Arbeitnehmer, die unständige Beschäftigungen ausüben, gelten im Versicherungs-, Bei-

trags- und Melderecht der Sozialversicherung Besonderheiten. Darüber hinaus sind die Un-

terschiede zur versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Behandlung von geringfügigen 

kurzfristigen Beschäftigungen, von Dauerbeschäftigungen und von regelmäßig wiederkehren-

den Beschäftigungen zu beachten.  

Das bisherige Rundschreiben vom 08.11.2017 wurde insbesondere aufgrund der Rechtspre-

chung des Bundessozialgerichts (BSG) zur Berufsmäßigkeit der Ausübung unständiger Be-

schäftigungen aktualisiert (Beschlüsse vom 27.04.2016 – B 12 KR 16/14 R und B 12 KR 17/14 

R – und Urteil vom 31.03.2017 – B 12 KR 16/14 R –, USK 2017-21), wonach die Anwendung 

der besonderen Regelungen für unständig Beschäftigte nur in der Kranken-, Pflege- und Ar-

beitslosenversicherung eine berufsmäßige Ausübung der unständigen Beschäftigung voraus-

setzt und die Prüfung dieser Berufsmäßigkeit kalendermonatsbezogen zu erfolgen hat. Sie 

wird dabei nicht mehr aufgrund eines bestimmten Berufsbildes des Beschäftigten bestimmt, 

sondern durch die Kurzzeitigkeit der jeweiligen Beschäftigung und die deshalb zu erwartende 

Unterbrechung des Status des Erwerbstätigen in der Sozialversicherung.  

Aufgrund des BSG-Urteils vom 14.03.2018 – B 12 KR 17/16 R –, wonach unständige Beschäf-

tigungen auch dann vorliegen können, wenn eine über eine Woche hinausgehende Vereinba-

rung Arbeitstage in mehreren Zeiträumen vorsieht, die auf weniger als eine Woche befristet 

sind, ist das Rundschreiben zu aktualisieren. 

Das aktualisierte Rundschreiben ersetzt das bisherige Rundschreiben vom 08.11.2017 und 

gilt spätestens für unständige Beschäftigungen, die nach dem 31.12.2018 beginnen. 
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A Gesetzliche Regelungen 

 

§ 27 SGB III 

Versicherungsfreie Beschäftigte 

(1) und (2) ... 

(3) Versicherungsfrei sind Personen in einer 

1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Unständig ist eine Beschäftigung, die auf 
weniger als eine Woche der Natur der Sache nach beschränkt zu sein pflegt oder im Voraus durch 
Arbeitsvertrag beschränkt ist, 

2. bis 5. ... 

(4) und (5) ...  

 

§ 186 SGB V 

Beginn der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger 

(1) ... 

(2) Die Mitgliedschaft unständig Beschäftigter (§ 179 Abs. 2)* beginnt mit dem Tag der Aufnahme der 
unständigen Beschäftigung, für die die zuständige Krankenkasse erstmalig Versicherungspflicht festge-
stellt hat, wenn die Feststellung innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Beschäftigung erfolgt, an-
dernfalls mit dem Tag der Feststellung. Die Mitgliedschaft besteht auch an den Tagen fort, an denen 
der unständig Beschäftigte vorübergehend, längstens für drei Wochen nicht beschäftigt wird. 

(2a) bis (11) ... 

 

§ 190 SGB V 

Ende der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger 

(1) bis (3) ... 

(4) Die Mitgliedschaft unständig Beschäftigter endet, wenn das Mitglied die berufsmäßige Ausübung 
der unständigen Beschäftigung nicht nur vorübergehend aufgibt, spätestens mit Ablauf von drei Wochen 
nach dem Ende der letzten unständigen Beschäftigung. 

(5) bis (13) ... 
 

§ 199 SGB V 

Meldepflichten bei unständiger Beschäftigung 

(1) Unständig Beschäftigte haben der nach § 179 Abs. 1* zuständigen Krankenkasse Beginn und Ende 
der berufsmäßigen Ausübung von unständigen Beschäftigungen unverzüglich zu melden. Der Arbeit-
geber hat die unständig Beschäftigten auf ihre Meldepflicht hinzuweisen. 

(2) Gesamtbetriebe, in denen regelmäßig unständig Beschäftigte beschäftigt werden, haben die sich 
aus diesem Buch ergebenden Pflichten der Arbeitgeber zu übernehmen. Welche Einrichtungen als Ge-
samtbetriebe gelten, richtet sich nach Landesrecht. 

 

 

                                                
* Vorschrift aber gestrichen durch das Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266) 



 

Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht der unständig Beschäftigten  
 

 
 

 

4 

§ 232 SGB V 

Beitragspflichtige Einnahmen unständig Beschäftigter 

(1) Für unständig Beschäftigte ist als beitragspflichtige Einnahmen ohne Rücksicht auf die Beschäfti-
gungsdauer das innerhalb eines Kalendermonats erzielte Arbeitsentgelt bis zur Höhe von einem Zwölf-
tel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 zugrunde zu legen. Die §§ 226 und 228 bis 231 
dieses Buches sowie § 23a des Vierten Buches gelten. 

(2) Bestanden innerhalb eines Kalendermonats mehrere unständige Beschäftigungen und übersteigt 
das Arbeitsentgelt insgesamt die genannte monatliche Bemessungsgrenze nach Absatz 1, sind bei der 
Berechnung der Beiträge die einzelnen Arbeitsentgelte anteilmäßig nur zu berücksichtigen, soweit der 
Gesamtbetrag die monatliche Bemessungsgrenze nicht übersteigt. Auf Antrag des Mitglieds oder eines 
Arbeitgebers verteilt die Krankenkasse die Beiträge nach den anrechenbaren Arbeitsentgelten. 

(3) Unständig ist die Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche entweder nach der Natur der Sache 
befristet zu sein pflegt oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag befristet ist. 

 

§ 163 SGB VI 

Sonderregelung für beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter 

(1) Für unständig Beschäftigte ist als beitragspflichtige Einnahmen ohne Rücksicht auf die Beschäfti-
gungsdauer das innerhalb eines Kalendermonats erzielte Arbeitsentgelt bis zur Höhe der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze zugrunde zu legen. Unständig ist die Beschäftigung, die auf weniger als 
eine Woche entweder nach der Natur der Sache befristet zu sein pflegt oder im Voraus durch den 
Arbeitsvertrag befristet ist. Bestanden innerhalb eines Kalendermonats mehrere unständige Beschäfti-
gungen und übersteigt das Arbeitsentgelt insgesamt die monatliche Beitragsbemessungsgrenze, sind 
bei der Berechnung der Beiträge die einzelnen Arbeitsentgelte anteilmäßig nur zu berücksichtigen, so-
weit der Gesamtbetrag die monatliche Beitragsbemessungsgrenze nicht übersteigt. Soweit Versicherte 
oder Arbeitgeber dies beantragen, verteilt die zuständige Einzugsstelle die Beiträge nach den zu be-
rücksichtigenden Arbeitsentgelten aus unständigen Beschäftigungen. 

(2) bis (10) ... 

 

§ 50 SGB XI 

Melde- und Auskunftspflichten bei Mitgliedern der sozialen Pflegeversicherung 

(1) Alle nach § 20 versicherungspflichtigen Mitglieder haben sich selbst unverzüglich bei der für sie zu-
ständigen Pflegekasse anzumelden. Dies gilt nicht, wenn ein Dritter bereits eine Meldung nach den 
§§ 28a bis 28c des Vierten Buches, §§ 199 bis 205 des Fünften Buches oder §§ 27 bis 29 des Zweiten 
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte zur gesetzlichen Krankenversicherung abgege-
ben hat; die Meldung zur gesetzlichen Krankenversicherung schließt die Meldung zur sozialen Pflege-
versicherung ein. Bei freiwillig versicherten Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung gilt die 
Beitrittserklärung zur gesetzlichen Krankenversicherung als Meldung zur sozialen Pflegeversicherung. 

(2) bis (6) ... 

 

§ 57 SGB XI 

Beitragspflichtige Einnahmen 

(1) Bei Mitgliedern der Pflegekasse, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, 
gelten für die Beitragsbemessung die §§ 226 bis 232a, 233 bis 238 und § 244 des Fünften Buches 
sowie die §§ 23a und 23b Abs. 2 bis 4 des Vierten Buches. … 

(2) bis (5) ... 
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B Unständig Beschäftigte 

1 Allgemeines 

Unständig Beschäftigte sind Personen, die Beschäftigungen von weniger als einer Woche aus-

üben. Bei berufsmäßig unständig Beschäftigten handelt es sich um Personen, deren Erwerbs-

tätigkeit wirtschaftlich und zeitlich durch diese Beschäftigungen bestimmt wird.  

In der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung gelten für unständig Beschäftigte be-

sondere versicherungs-, beitrags- und melderechtliche Regelungen, wenn sie die unständige 

Beschäftigung berufsmäßig ausüben. In der Rentenversicherung gilt dies auch dann, wenn 

die versicherungspflichtige unständige Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird (BSG-

Urteil vom 31.03.2017 – B 12 KR 16/14 R –, USK 2017-21).  

2 Unständige Beschäftigung 

Unständig ist eine Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche entweder von der Natur der 

Sache beschränkt zu sein pflegt oder im Voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist. 

Als Woche ist dabei nicht die Kalenderwoche, sondern die arbeitsrechtliche Beschäftigungs-

woche zu verstehen. Die Beschäftigungswoche ist ein Zeitraum von sieben aufeinander fol-

genden Kalendertagen, beginnend mit dem ersten Tag der Beschäftigung. Beschäftigungs-

freie Samstage, Sonn- und Feiertage sind bei der Dauer der Beschäftigung mitzuzählen. Dies 

bedeutet, dass Beschäftigungen, die jeweils z. B. von Montag bis Freitag (5-Tage-Woche) 

bzw. bis Samstag (6-Tage-Woche) oder auch z. B. von Donnerstag bis Mittwoch der folgenden 

Woche ausgeübt werden, keine unständigen Beschäftigungen darstellen. Wie lange an jedem 

einzelnen Arbeitstag gearbeitet wird, ist unerheblich. 

Wird an den üblichen arbeitsfreien Samstagen, Sonn- und Feiertagen gearbeitet, liegt eine 

Beschäftigung von weniger als einer Woche vor, wenn die Beschäftigung an weniger als 5 

Tagen (5-Tage-Woche) bzw. an weniger als 6 Tagen (6-Tage-Woche) ausgeübt wird. 

 

 
Beispiel 

 
Für Aufräumarbeiten (5-Tage-Woche) werden Aushilfskräfte vom 6. Oktober (Freitag) bis 
10. Oktober (Dienstag) an 5 aufeinander folgenden Kalendertagen eingesetzt. 

 
Da in der maßgebenden Beschäftigungswoche vom 6. bis 12. Oktober an mehr als 4 Ka-
lendertagen gearbeitet wird, liegt keine unständige Beschäftigung vor. 

 



 

Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht der unständig Beschäftigten  
 

 
 

 

6 

Unständige Beschäftigungen können auch dann vorliegen, wenn in einer für einen längeren 

Zeitraum geschlossenen Rahmenvereinbarung mehrere befristete Beschäftigungen vereinbart 

werden. Sofern in einer Rahmenvereinbarung Arbeitstage für mehrere befristete Beschäfti-

gungszeiträume vereinbart werden, besteht in den Beschäftigungszeiträumen, die auf weniger 

als eine Woche befristet sind, eine unständige Beschäftigung (BSG-Urteil vom 14.03.2018 – 

B 12 KR 17/16 R –; USK 2018-5). Die maßgebenden Beschäftigungszeiträume sind dabei die 

Zeiträume, in denen zusammenhängende Arbeitstage vereinbart worden sind. Zusammen-

hängende Arbeitstage liegen dann vor, wenn sie nicht durch arbeitsfreie Werktage unterbro-

chen werden.  

Der Natur der Sache nach ist eine Beschäftigung befristet, wenn vertraglich nicht die Arbeits-

dauer, sondern eine bestimmte Arbeitsleistung (z. B. Be- und Entladen von Fahrzeugen) ver-

einbart ist. 

Ein ständiger Wechsel des Arbeitgebers oder ein Wechsel in der Art der Beschäftigung ist 

nicht Grundvoraussetzung für die Annahme einer unständigen Beschäftigung. Wiederholen 

sich Beschäftigungen von weniger als einer Woche bei demselben Arbeitgeber oder bei meh-

reren Arbeitgebern über einen längeren Zeitraum, so geht der Charakter einer unständigen 

Beschäftigung nicht verloren, wenn die Eigenart der Beschäftigung, die Art ihrer Annahme und 

Entlohnung einer unständigen Beschäftigung entspricht. Unständige Beschäftigungen können 

daher auch bei nur einem Arbeitgeber wiederholt ausgeübt werden (zur Abgrenzung der un-

ständigen Beschäftigung von der regelmäßig wiederkehrenden Beschäftigung und der Dauer-

beschäftigung vgl. Ziffer 5).  

Der Arbeitnehmer eines Gesamthafenbetriebes (Gesamthafenarbeiter), der aufgrund eines 

Garantielohnabkommens Anspruch auf fünf bzw. sechs Schichtlöhne in der Woche hat, wenn 

er ohne sein Verschulden nicht zur Arbeit eingesetzt werden kann, ist nicht als unständig Be-

schäftigter anzusehen. 

3 Abgrenzung zu geringfügig kurzfristigen Beschäftigungen 

3.1 Versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung 

Die besonderen versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Regelungen für unständig Be-

schäftigte finden keine Anwendung, wenn die auf weniger als eine Woche befristete Beschäf-

tigung geringfügig kurzfristig i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ausgeübt wird und daher Versi-

cherungsfreiheit besteht (§ 7 Abs. 1 SGB V, § 5 Abs. 2 SGB VI, § 27 Abs. 2 SGB III).  
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Eine versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Kalen-

derjahres auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist, es sei denn, sie wird 

berufsmäßig ausgeübt und das Arbeitsentgelt übersteigt 450 EUR im Monat.  

3.2 Überschreitung der Zeitgrenze von 70 Arbeitstagen 

Werden kurzfristige Beschäftigungen wiederholt innerhalb eines Kalenderjahres ausgeübt, 

sind die einzelnen Beschäftigungen zusammenzurechnen (vgl. Abschnitt B 2.3 der Geringfü-

gigkeits-Richtlinien). Dabei ist grundsätzlich bei Beginn einer neuen Beschäftigung zu prüfen, 

ob diese zusammen mit den schon im laufenden Kalenderjahr ausgeübten kurzfristigen Be-

schäftigungen die maßgebenden Zeitgrenzen überschreitet.  

Dies gilt demnach auch für die Beurteilung einer auf weniger als eine Woche befristeten (un-

ständigen) Beschäftigung. Wird hier bei der Zusammenrechnung die Zeitgrenze von 70 Ar-

beitstagen überschritten, ist eine versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung ausgeschlos-

sen. 

Soweit bei einem regelmäßig unständig Beschäftigten absehbar ist, dass die Zeitgrenze von 

70 Arbeitstagen aufgrund zukünftiger befristeter Beschäftigungen überschritten wird, ist die 

Annahme einer versicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung ebenfalls ausgeschlossen 

(BSG-Urteil vom 31.03.2017 – B 12 KR 16/14 R; USK 2017-21).  

In den vorgenannten Fällen finden die besonderen Regelungen für unständig Beschäftigte in 

der Rentenversicherung Anwendung. Dies gilt in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversi-

cherung nur dann, wenn die unständige Beschäftigung nach den unter Ziffer 4 aufgeführten 

Kriterien berufsmäßig ausgeübt wird, die Beschäftigung also wirtschaftlicher und zeitlicher 

Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit ist. 

3.3 Berufsmäßige Beschäftigung 

In einer unständigen und dem Grunde nach kurzfristigen Beschäftigung, in der die Zeitgrenze 

von 70 Arbeitstagen 

 nicht durch die Zusammenrechnung mit vorherigen Beschäftigungen  

oder  

 bei einem regelmäßig unständig Beschäftigten auch nicht absehbar  

überschritten wird, ist bei einem Arbeitsentgelt von mehr als 450 EUR im Monat eine versiche-

rungsfreie kurzfristige Beschäftigung ausgeschlossen, wenn die Beschäftigung berufsmäßig 

ausgeübt wird. Berufsmäßig wird eine Beschäftigung i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV dann 
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ausgeübt, wenn sie für die in Betracht kommende Person nicht von untergeordneter wirtschaft-

licher Bedeutung ist. Davon ist regelmäßig nicht auszugehen, wenn die befristete Beschäfti-

gung neben einer Hauptbeschäftigung oder hauptberuflichen selbständigen Tätigkeit ausge-

übt wird. 

Folgt eine unständige und dem Grunde nach kurzfristige Beschäftigung auf bereits ausgeübte 

Beschäftigungen, ist Berufsmäßigkeit i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ohne weitere Prüfung 

anzunehmen, wenn die Beschäftigungszeiten des Beschäftigten im Laufe eines Kalenderjah-

res insgesamt mehr als 70 Arbeitstage betragen. Dabei werden alle Beschäftigungen mit Aus-

nahme geringfügig entlohnter Beschäftigungen und kurzfristiger Beschäftigungen mit einem 

Arbeitsentgelt bis 450 Euro im Monat berücksichtigt.  

Ist in den vorgenannten Fällen eine versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung aufgrund 

deren berufsmäßiger Ausübung i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ausgeschlossen, finden für 

die unständige Beschäftigung die besonderen Regelungen für unständig Beschäftigte in der 

Rentenversicherung Anwendung. Dies gilt in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-

rung nur dann, wenn die unständige Beschäftigung auch nach den unter Abschnitt B 4 aufge-

führten Kriterien berufsmäßig ausgeübt wird, die Beschäftigung also nicht nur wirtschaftlicher, 

sondern auch zeitlicher Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit ist. 

3.4 Besondere Personenkreise 

Unständig beschäftigte Altersvollrentner, Schüler, Studenten und Hausfrauen mit einem Ar-

beitsentgelt von mehr als 450 EUR im Monat sind dann nicht versicherungsfrei kurzfristig i. S. 

des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV beschäftigt, wenn sie zu den berufsmäßig Erwerbstätigen zu 

rechnen sind. Davon ist grundsätzlich nur dann auszugehen, wenn ihre Beschäftigungszeiten 

mit einem Arbeitsentgelt von mehr als 450 EUR im Monat im Laufe eines Kalenderjahres ins-

gesamt 70 Arbeitstage überschreiten. 

Auch unständig Beschäftigte, die Leistungen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeit-

suchende (SGB II) oder dem Recht der Arbeitsförderung (SGB III) beziehen oder die in einer 

Hauptbeschäftigung unbezahlten Urlaub oder Elternzeit in Anspruch nehmen, üben die Be-

schäftigung grundsätzlich berufsmäßig i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV aus und sind somit 

nicht versicherungsfrei kurzfristig beschäftigt, wenn das Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung 

450 EUR im Monat überschreitet.  

Ist in den vorgenannten Fällen eine versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung aufgrund 

deren berufsmäßiger Ausübung i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ausgeschlossen, finden die 

besonderen Regelungen für unständig Beschäftigte in der Rentenversicherung Anwendung. 

Dies gilt in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung nur dann, wenn die unständige 
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Beschäftigung auch nach den unter Abschnitt B 4 aufgeführten Kriterien berufsmäßig ausge-

übt wird, die Beschäftigung also wirtschaftlicher und zeitlicher Schwerpunkt der Erwerbstätig-

keit ist. 

4 Berufsmäßig unständig Beschäftigte 

Die besonderen versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Regelungen für unständig Be-

schäftigte gelten in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung nur dann, wenn die 

Beschäftigung berufsmäßig unständig ausgeübt wird. Berufsmäßig unständig Beschäftigte 

sind Personen, deren unständige Beschäftigung den eindeutigen wirtschaftlichen und zeitli-

chen Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit bildet.  

Dabei ist eine auf den Kalendermonat bezogene Betrachtung maßgebend (BSG-Beschlüsse 

vom 27.04.2016 – B 12 KR 16/14 R und B 12 KR 17/14 R –). Die die Anwendung der beson-

deren Regelungen begründende besondere Schutzwürdigkeit der unständig Beschäftigten 

vermittelt sich nach Auffassung des BSG nicht über ein bestimmtes Berufsbild, sondern durch 

die tatsächliche Kurzzeitigkeit der jeweiligen Beschäftigung und die deshalb zu erwartenden 

Statusunterbrechungen. Nur wenn die auf weniger als eine Woche befristeten Beschäftigun-

gen (gleich in welchem Beruf) die Erwerbstätigkeit im jeweiligen Monat prägen, ist die Anwen-

dung der Regelungen für unständig Beschäftigte gerechtfertigt. Dabei sind Entgelte und Zeiten 

einer „ständigen“ Beschäftigung sowohl in demselben Beruf als auch in einem anderen Beruf 

insoweit grundsätzlich nicht mit solchen in kurzzeitig befristeten – potenziell unständigen – 

Beschäftigungen zusammenzuziehen. 

Die unständige Beschäftigung wird daher dann berufsmäßig ausgeübt, wenn sie aufgrund ihrer 

wirtschaftlichen Bedeutung und ihres zeitlichen Umfangs die Erwerbstätigkeit in dem Kalen-

dermonat der Ausübung prägt. Übersteigen die Entgelte und der zeitliche Aufwand aller auf 

weniger als eine Woche befristeten Beschäftigungen die Einnahmen und den zeitlichen Auf-

wand aller unbefristeten oder auf mehr als eine Woche befristeten Beschäftigungen oder selb-

ständigen Tätigkeiten in diesem Kalendermonat deutlich, liegt eine berufsmäßige unständige 

Beschäftigung vor. Hiervon kann in Anlehnung an die Grundsätze zur Prüfung der Hauptbe-

ruflichkeit einer selbständigen Tätigkeit im Rahmen des § 5 Abs. 5 SGB V ausgegangen wer-

den, wenn die auf weniger als eine Woche befristeten Beschäftigungen, sowohl von der wirt-

schaftlichen Bedeutung als auch vom zeitlichen Aufwand her, die übrigen Erwerbstätigkeiten 

um jeweils mindestens 20 v. H. übersteigen. Der vorgenannte Prozentsatz ist allerdings kein 

starrer Wert, sondern dient der Orientierung (vgl. Punkt 4 der Niederschrift über die Bespre-

chung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zu Fragen des gemeinsamen Bei-

tragseinzugs am 20./21.11.2013). 
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Die Beurteilung ist jeweils zu Beginn einer auf weniger als eine Woche befristeten Beschäfti-

gungen im Wege einer vorausschauenden Betrachtung vorzunehmen. Die hiernach erforder-

liche Prognose erfordert keine alle Eventualitäten berücksichtigende genaue Vorhersage, son-

dern lediglich eine ungefähre Einschätzung, welche Einnahmen und welcher zeitlicher Auf-

wand aus allen Beschäftigungen und selbständigen Tätigkeiten mit hinreichender Sicherheit 

zu erwarten sind. Grundlage der Prognose können dabei lediglich Umstände sein, von denen 

in diesem Zeitpunkt anzunehmen ist, dass sie die Einnahmen und Arbeitszeiten bestimmen 

werden. Stimmt diese Prognose infolge nicht sicher voraussehbarer Umstände mit dem spä-

teren Verlauf der Erwerbstätigkeiten nicht überein, bleibt die für die Vergangenheit getroffene 

Feststellung maßgebend.  

5 Abgrenzung zu Dauerbeschäftigungen oder zu regelmäßig wiederkehrenden Be-
schäftigungen 

Unständige Beschäftigungen können sich zwar auch bei einem Arbeitgeber entsprechend ei-

nem nicht vorhersehbaren Arbeitsbedarf mehr oder weniger lückenlos aneinander reihen. Un-

ständig sind Beschäftigungen aber nicht, wenn es sich tatsächlich um eine Dauerbeschäfti-

gung oder regelmäßig wiederkehrende Beschäftigungen handelt (BSG-Urteil vom 22.11.1973 

– 12/3 RK 84/71 –; USK 73197).  

Eine Dauerbeschäftigung liegt z. B. dann vor, wenn sich einzelne Arbeitsverrichtungen/-eins-

ätze von Beginn an in regelmäßigen zeitlichen Abständen vereinbarungsgemäß wiederholen 

und eine Verfügungsbereitschaft zwischen den Arbeitseinsätzen nicht ausgeschlossen ist 

(BSG-Urteil vom 20.03.2013 – B 12 R 13/10 R –; USK 2013-17 oder BSG-Urteil vom 

07.05.2014 – B 12 R 5/12 R –, Rz. 21; USK 2014-47).  

Eine Dauerbeschäftigung liegt hiernach auch dann vor, wenn den Beziehungen zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer ein (Rahmen)Arbeitsvertrag oder eine sonstige – auch stillschwei-

gende – Abrede zugrunde liegt, aus der sich ergibt, dass die Rechtsbeziehung auf Dauer an-

gelegt sein soll (z. B. durch die Aufnahme in einen Kreis immer wieder Beschäftigter oder zur 

Verfügung stehender Personen) und sich der Arbeitnehmer verpflichtet – in einem typischen 

oder atypischen Abrufverhältnis –, grundsätzlich regelmäßig für Arbeitseinsätze zur Verfügung 

zu stehen, deren Zeitpunkte nicht von vornherein feststehen (BAG-Urteil vom 22.04.1998 – 5 

AZR 2/97 und 5 AZR 92/97 –; USK 9835).  
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Beispiel 

 
Die Autovermietung S schließt mit einem Arbeitnehmer einen (Rahmen)Arbeitsvertrag ab, 
in dem sich letzterer verpflichtet, mindestens einmal wöchentlich auf Abruf Mietwagen zu-
rückzuführen. Aus den Lohnunterlagen ist ersichtlich, dass der Arbeitnehmer zwei- bis 
dreimal in der Woche zum Einsatz kam. 

 
Es handelt sich nicht um eine unständige Beschäftigung, sondern um eine Dauerbeschäf-
tigung. 

 

Dauerbeschäftigungsverhältnisse sind zudem immer dann anzunehmen, wenn Einzelarbeits-

verträge zur Umgehung einer ständigen Beschäftigung abgeschlossen werden oder wenn der 

Arbeitgeber mit Hilfe von Einzelarbeitsaufträgen keinen Spitzenbedarf, sondern einen Dauer-

bedarf an Arbeitskräften deckt, er also auf Dauer mehr Arbeitnehmer benötigt, als er unbefris-

tet eingestellt hat (BSG-Urteil vom 23.11.1971 – 3 RK 92/68 –, USK 71194 sowie o. a. BAG-

Urteil vom 22.04.1998). Liegt ein Dauerbeschäftigungsverhältnis vor, ist eine unständige Be-

schäftigung ausgeschlossen.  

Weder eine unständige Beschäftigung noch eine Dauerbeschäftigung, sondern eine regelmä-

ßig wiederkehrende Beschäftigung, liegt vor, wenn sich einzelne Arbeitsverrichtungen/ 

-einsätze von Beginn an in regelmäßigen zeitlichen Abständen vereinbarungsgemäß wieder-

holen und eine Verfügungsbereitschaft zwischen den Arbeitseinsätzen ausgeschlossen ist. 

Dies ist auch der Fall, wenn die sich regelmäßig wiederholenden Beschäftigungen aufgrund 

einer Rahmenvereinbarung erfolgen, die noch keine Verpflichtung des Beschäftigten zu Ar-

beitsverrichtungen/-einsätzen enthält; diese vielmehr regelmäßig jeweils gesondert vereinbart 

wird (BAG-Urteil vom 31.07.2002 – 7 AZR 181/01 –; BB 2003, 525-527). Denn das Merkmal 

der Regelmäßigkeit ist auch dann erfüllt, wenn Arbeitnehmer zu den sich wiederholenden Ar-

beitseinsätzen auf Abruf bereit stehen, ohne verpflichtet zu sein, jeder Aufforderung zur Ar-

beitsleistung Folge zu leisten (BSG-Urteil vom 23.05.1995 – 12 RK 60/93 –, Rz. 17; USK 

9530). 

 

 
Beispiel 

 
Für die Befüllung von Regalen im Einzelhandel wird in einer Rahmenvereinbarung die 
grundsätzliche Bereitschaft zur Arbeitsleistung an zwei bis drei Tagen in der Woche ver-
einbart. Die tatsächlichen Arbeitseinsätze werden jeweils zu Wochenbeginn vereinbart. 

 
Auch wenn die jeweiligen Beschäftigungszeiträume weniger als eine Woche umfassen, 
handelt es sich aufgrund der in regelmäßigen zeitlichen Abständen erfolgenden Beschäfti-
gung nicht um eine unständige Beschäftigung, sondern um eine regelmäßig wiederkeh-
rende Beschäftigung.  
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Für die Abgrenzung zwischen unständiger Beschäftigung, Dauerbeschäftigung und regelmä-

ßig wiederkehrende Beschäftigung kommt es auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an.  

C Versicherungspflicht 

1 Kranken- und Pflegeversicherung 

Bei berufsmäßig unständig Beschäftigten sind für den Beginn und das Ende der Versiche-

rungspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung die allgemeinen Regelungen für abhängig 

Beschäftigte maßgebend. Darüber hinaus sind besondere Regelungen über das Fortbestehen 

der Mitgliedschaft in der Krankenversicherung (vgl. Abschnitt D) zu beachten. 

Berufsmäßig unständig Beschäftigte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresar-

beitsentgeltgrenze überschreitet, sind krankenversicherungsfrei (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Hin-

sichtlich der Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts ist der Beschluss des Großen 

Senats des Bundessozialgerichts vom 30.06.1965 – GS 2/64 – Meuer, Das Beitragsrecht, 

Seite 322 A 11 a 9, zu beachten. Hierin wurde festgestellt, dass Wortlaut und Entstehungsge-

schichte der Vorschrift über die Jahresarbeitsentgeltgrenze dafür sprechen, dass das Jahres-

arbeitsentgelt in den Fällen, in denen von vornherein voraussehbar und berufsüblich mehrere 

Beschäftigungsverhältnisse aufgenommen werden, die durch Zeiten ohne Beschäftigung un-

terbrochen werden, nicht durch schematische Multiplikation des für einzelne Lohn- und Ge-

haltsperioden vereinbarten Gehalts (Normalfall), sondern nur durch Schätzung zu ermitteln ist. 

Hierzu ist unter Würdigung der Gesamtumstände des Falles auf die Einkünfte des Vorjahres 

oder vergleichbarer Beschäftigter zurückzugreifen. 

Daraus folgt, dass das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt bei berufsmäßig unständig Beschäf-

tigten, die voraussichtlich immer wieder bei demselben Arbeitgeber beschäftigt werden, nicht 

durch Multiplikation z. B. des Tagesverdienstes mit 360 Tagen ermittelt werden kann, sondern 

durch Schätzung des voraussichtlichen regelmäßigen tatsächlichen Jahresarbeitsentgelts. 

Soweit sich daraus ergibt, dass die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht überschritten wird, be-

steht in der Kranken- und Pflegeversicherung Versicherungspflicht als berufsmäßig unständig 

Beschäftigter, sofern für die Unständigkeit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Wird die 

Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten, gelten hinsichtlich des Ausscheidens aus der Kran-

kenversicherungspflicht die allgemeinen Beurteilungsgrundsätze zu § 6 Abs. 4 SGB V. Das 

Ausscheiden aus der Krankenversicherungspflicht hat auch das Ausscheiden aus der Versi-

cherungspflicht in der Pflegeversicherung zur Folge. 
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2 Rentenversicherung 

Für die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung gelten die allgemeinen Regelungen 

für abhängig Beschäftigte gleichermaßen. 

3 Arbeitslosenversicherung 

Berufsmäßig unständig Beschäftigte sind nach § 27 Abs. 3 Nr. 1 SGB III in der Arbeitslosen-

versicherung versicherungsfrei. 

D Mitgliedschaft in der Kranken- und Pflegeversicherung bei Versicherungs-
pflicht 

1 Beginn der Mitgliedschaft 

Nach § 186 Abs. 2 SGB V beginnt die Mitgliedschaft der berufsmäßig unständig Beschäftigten 

grundsätzlich mit dem Tag der Aufnahme einer unständigen Beschäftigung, für die die zustän-

dige Krankenkasse erstmalig Versicherungspflicht festgestellt hat. Der Begriff “erstmalig” ist 

dabei so zu verstehen, dass nicht bei jeder folgenden unständigen Beschäftigung für das Fort-

bestehen der Mitgliedschaft eine erneute Feststellung der Versicherungspflicht durch die Kran-

kenkasse erforderlich ist, sondern nur dann, wenn die Mitgliedschaft zwischenzeitlich unter-

brochen worden ist. 

Sofern die Krankenkasse die Versicherungspflicht nicht innerhalb eines Monats nach Auf-

nahme der unständigen Beschäftigung feststellt, beginnt die Mitgliedschaft erst mit dem Tag 

der Feststellung. Die Berechnung der Frist von einem Monat richtet sich nach den §§ 187 ff. 

BGB; Ereignistag ist dabei der Tag der Aufnahme der Beschäftigung, so dass die Frist mit 

Ablauf des Tages des nächsten Monats endet, der der Zahl nach dem Tage der Beschäfti-

gungsaufnahme entspricht. 

Für die Feststellung der Versicherungspflicht von unständig Beschäftigten ist kein förmlicher 

Verwaltungsakt erforderlich. Der Begriff “Feststellung” ist vielmehr in dem Sinne zu verstehen, 

dass die Krankenkasse von der Aufnahme einer versicherungspflichtigen berufsmäßig unstän-

digen Beschäftigung Kenntnis erhält. Diese Kenntnis wird sie in aller Regel entweder durch 

die Meldung des Arbeitgebers oder aber durch die Anmeldung des berufsmäßig unständig 

Beschäftigten erhalten. Als Tag der Feststellung i.S. des § 186 Abs. 2 SGB V ist der Tag an-

zusehen, an dem eine entsprechende Meldung bei der Krankenkasse eingeht. 

Die Fristen zur erstmaligen Feststellung der Versicherungspflicht von berufsmäßig unständig 

Beschäftigten einschließlich der Folgen verspäteter Feststellung harmonieren nicht mit den 

Anmeldefristen des Arbeitgebers zu Beginn der versicherungspflichtigen Beschäftigung, ohne 

dass plausible Gründe hierfür vorliegen. Von daher ist auch dann (noch) von einem Beginn 
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der Mitgliedschaft mit dem Tag der Aufnahme einer berufsmäßig unständigen Beschäftigung 

auszugehen, wenn die Anmeldung oder die kombinierte An- und Abmeldung innerhalb der 

Frist des § 6 DEÜV, also spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Aufnahme der Be-

schäftigung, erstattet wird. 

Die Feststellungen über die Versicherungspflicht und die Mitgliedschaft in der Krankenversi-

cherung gelten gleichermaßen für die Pflegeversicherung. 

2 Fortbestehen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft bleibt nach § 186 Abs. 2 Satz 2 SGB V auch an den Tagen bestehen, an 

denen der berufsmäßig unständig Beschäftigte vorübergehend, längstens für drei Wochen (21 

Kalendertage), keine unständige Beschäftigung ausübt. Ein Fortbestehen der Mitgliedschaft 

über 21 Kalendertage hinaus im Rahmen des § 7 Abs. 3 SGB IV kommt nicht in Betracht, da 

diese Vorschrift das Weiterbestehen des Arbeitsverhältnisses voraussetzt, eine berufsmäßig 

unständige Beschäftigung aber nur dann vorliegt, wenn das jeweilige Arbeitsverhältnis auf we-

niger als eine Woche beschränkt ist. 

3 Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet, wenn der unständig Beschäftigte die berufsmäßige Ausübung der 

unständigen Beschäftigung nicht nur vorübergehend aufgibt, spätestens mit Ablauf von drei 

Wochen nach dem Ende der letzten unständigen Beschäftigung (§ 190 Abs. 4 SGB V). Ist 

anzunehmen, dass nur vorübergehend keine unständigen Beschäftigungen ausgeübt werden, 

bleibt die Mitgliedschaft für längstens drei Wochen erhalten; sie endet aber, sobald feststeht, 

dass länger als nur vorübergehend - also länger als drei Wochen - keine unständige Beschäf-

tigung mehr ausgeübt wird. 

Die Mitgliedschaft eines unständig Beschäftigten, der eine Wahlerklärung nach § 44 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3 SGB V abgegeben hat, nach der die Mitgliedschaft den Anspruch auf Kranken-

geld umfassen soll, bleibt über das Ende des in § 190 Abs. 4 SGB V bestimmten Zeitpunktes 

(Ablauf von drei Wochen nach dem Ende der letzten unständigen Beschäftigung) hinaus nach 

§ 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V erhalten, wenn die den Krankengeldanspruch auslösende Arbeits-

unfähigkeit während der Beschäftigung oder innerhalb des 3-Wochen-Zeitraums nach dem 

Ende der Beschäftigung eintritt und andauert. Unständig Beschäftigte, die keine entsprechen-

de Wahlerklärung abgegeben haben, haben keinen Anspruch auf Krankengeld; für sie gelten 

dementsprechend die aufgrund des Krankengeldanspruchs eintretenden mitgliedschaftserhal-

tenden Regelungen nicht. 
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E Krankenkassenwahlrechte 

Für unständig Beschäftigte gelten die allgemeinen Krankenkassenwahlrechte nach §§ 173 ff. 

SGB V.  

F Beitragspflicht 

1 Beitragsbemessungsgrenze bei unständiger Beschäftigung 

Bei unständigen Beschäftigungen ist nach den §§ 232 Abs. 1 SGB V, 57 Abs. 1 SGB XI, 163 

Abs. 1 SGB VI das innerhalb eines Kalendermonats erzielte Arbeitsentgelt für die Berechnung 

der Beiträge ohne Rücksicht darauf, an wie viel Tagen im Monat eine Beschäftigung ausgeübt 

wurde, jeweils bis zur monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung heranzuziehen. Dies gilt in der Kranken- und Pflegeversicherung nur 

dann, wenn die Beschäftigung berufsmäßig unständig ausgeübt wird. 

Bestand ein Beschäftigungsverhältnis über den letzten Tag eines Kalendermonats hinaus, so 

ist – wie bei ständig Beschäftigten – für die Beitragsberechnung eine Aufteilung des erzielten 

Arbeitsentgelts dieses Beschäftigungsverhältnisses auf die jeweiligen Kalendermonate erfor-

derlich. Für die beitragsrechtliche Behandlung ist das aufgeteilte Arbeitsentgelt bis zur jeweili-

gen monatlichen Beitragsbemessungsgrenze des jeweiligen Kalendermonats maßgebend. 

2 Beitragsbemessungsgrenze bei mehreren unständigen Beschäftigungen 

Übt ein unständig Beschäftigter innerhalb eines Kalendermonats mehrere Beschäftigungen 

bei verschiedenen Arbeitgebern aus und übersteigt das Arbeitsentgelt insgesamt die maßge-

bende Beitragsbemessungsgrenze, dann sind die einzelnen Arbeitsentgelte nach den § 232 

Abs. 2 SGB V, § 57 Abs. 1 SGB XI, § 163 Abs. 1 SGB VI anteilmäßig zu berücksichtigen.  

Für die anteilmäßige Aufteilung der Arbeitsentgelte gelten die zu § 22 Abs. 2 SGB IV entwi-

ckelten gemeinsamen Grundsätze der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zur Bei-

tragsberechnung bei Arbeitnehmern mit mehreren versicherungspflichtigen Beschäftigungen 

vom 12.11.2014 gleichermaßen. 

Nach § 232 Abs. 2 Satz 2 SGB V und § 163 Abs. 1 Satz 4 SGB VI verteilt die Krankenkasse 

auf Antrag des Versicherten oder eines Arbeitgebers die Beiträge nach den zu berücksichti-

genden Arbeitsentgelten. 

Das Verfahren der Verteilung der Beiträge für unständig Beschäftigte ist für Zeiträume ab dem 

01.01.2015 in das allgemeine Verfahren zur Verteilung der Beiträge bei Mehrfachbeschäfti-

gung (sog. Qualifizierter Meldedialog) nach § 26 Abs. 4 SGB IV einbezogen. Insofern sind die 

hierzu beschlossenen gemeinsamen Grundsätze gleichermaßen anzuwenden. 
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3 Beitragsbemessungsgrenze bei Dauerbeschäftigung oder regelmäßig wiederkeh-
render Beschäftigung  

Liegt eine Dauerbeschäftigung oder eine regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung vor, be-

steht grundsätzlich vom Tag der Aufnahme dieser bzw. der jeweiligen Beschäftigung bis zu 

deren Ende Versicherungs- und damit Beitragspflicht in allen Zweigen der gesetzlichen Sozi-

alversicherung. 

Bei einer Dauerbeschäftigung ist für die Berechnung der Beiträge das innerhalb eines Kalen-

dermonats erzielte Arbeitsentgelt ohne Rücksicht darauf, an wie viel Tagen im Monat die Be-

schäftigung tatsächlich ausgeübt wurde, jeweils bis zur monatlichen Beitragsbemessungs-

grenze der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung heranzuziehen. Dies gilt 

nicht, wenn – wie bei der lediglich regelmäßig wiederkehrenden Beschäftigung – die Versiche-

rungspflicht im Laufe eines Kalendermonats beginnt oder endet. In diesem Fall ist die für den 

entsprechenden Monatsteil maßgebende Beitragsbemessungsgrenze zugrunde zu legen. 

Bei einer Dauerbeschäftigung besteht nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV das versicherungspflich-

tige Beschäftigungsverhältnis jedoch für Zeiten, in denen das Beschäftigungsverhältnis ohne 

Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht, für einen Monat fort.  

4 Beitragsbemessungsgrenze bei unständiger Beschäftigung und regelmäßig wie-
derkehrender Beschäftigung im selben Kalendermonat 

Übt ein Beschäftigter innerhalb eines Kalendermonats eine unständige Beschäftigung, für de-

ren beitragsrechtliche Behandlung in einem Zweig der Sozialversicherung die monatliche Bei-

tragsbemessungsgrenze gilt, und eine regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung bei ver-

schiedenen Arbeitgebern aus und übersteigt das Arbeitsentgelt insgesamt die maßgebende 

monatliche Beitragsbemessungsgrenze, dann sind die einzelnen Arbeitsentgelte anteilmäßig 

zu berücksichtigen (§ 232 Abs. 2 SGB V, § 57 Abs. 1 SGB XI, § 163 Abs. 1 SGB VI).  

Für die anteilmäßige Aufteilung der Arbeitsentgelte gelten die zu § 22 Abs. 2 SGB IV entwi-

ckelten gemeinsamen Grundsätze der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zur Bei-

tragsberechnung bei Arbeitnehmern mit mehreren versicherungspflichtigen Beschäftigungen 

vom 12.11.2014 für die Fälle des Hinzutritts oder Wegfalls eines Versicherungsverhältnisses 

im Laufe eines Kalendermonats (vgl. Abschnitt 4 der Grundsätze) analog.  

Hiernach ist aufgrund der besonderen beitragsrechtlichen Behandlung unständiger Beschäfti-

gungen die unständige Beschäftigung einer über einen gesamten Kalendermonat bestehen-

den Beschäftigung gleichzusetzen. Für die Aufteilung der beitragspflichtigen Einnahmen nach 

§ 22 Abs. 2 SGB IV sind aus Vereinfachungsgründen die jeweiligen Arbeitsentgelte unabhän-

gig vom Zeitpunkt des Beginns und Endes der regelmäßig wiederkehrenden Beschäftigung 
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dem gesamten Kalendermonat zuzuordnen. Dies gilt nur für die Berechnung der Pflichtbei-

träge zu den Zweigen der Sozialversicherung, in denen für die unständige Beschäftigung die 

monatliche Beitragsbemessungsgrenze Anwendung findet. 

 

 
Beispiel 

 
regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung vom 03.12. – 18.12.2018  

Arbeitsentgelt                                                                                              =  2.000 EUR  

nicht berufsmäßige unständige Beschäftigung vom 20.12. – 22.12.2018  

Arbeitsentgelt                                                                                              =  5.000 EUR 

Gesamtarbeitsentgelt im Kalendermonat                                                    =  7.000 EUR 

 
zur Rentenversicherung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Beschäftigung  
vom 03.12. – 18.12.:  

2.000 EUR  x 6.500 EUR 
7.000 EUR 

= 1.857,14 EUR  

zur Rentenversicherung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Beschäftigung  
vom 20.12. – 22.12.: 

5.000 EUR x 6.500 EUR 
7.000 EUR 

= 4.642,86 EUR  

 
zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in 
beiden Beschäftigungen bis zur jeweiligen anteiligen Beitragsbemessungsgrenze, da die 
unständige Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird: 

Beschäftigung vom 03.12. – 18.12.  

Kranken- und Pflegeversicherung = 2.000 EUR    (4.425 EUR x 16 / 30 = 2.360,00 EUR) 

Arbeitslosenversicherung              = 2.000 EUR    (6.500 EUR x 16 / 30 = 3.466,67 EUR) 

 

Beschäftigung vom 20.12. – 22.12.  

Kranken- und Pflegeversicherung = 442,50 EUR     (4.425 EUR  x 3 / 30 = 442,50 EUR) 

Arbeitslosenversicherung              = 650,00 EUR     (6.500 EUR  x 3 / 30 = 650,00 EUR) 

 

In die anteilmäßige Aufteilung der beitragspflichtigen Arbeitsentgelte fließen jedoch nur die 

dem Grunde nach beitragspflichtigen Arbeitsentgelte ein (§ 22 Abs. 2 Satz 2 SGB IV). Vor der 

Berechnung der anteiligen beitragspflichtigen Arbeitsentgelte sind daher die jeweiligen Ar-

beitsentgelte auf die beitragspflichtige Höhe zu begrenzen, die sich ohne ein Zusammentreffen 

der Beschäftigungen ergeben würde (vgl. Abschnitt 2 der o. a. Grundsätze).  
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Beispiel 

 
regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung vom 03.12. bis 18.12.2018  

Arbeitsentgelt                                                                                              = 3.500 EUR  

unständige Beschäftigung vom 20.12. bis 22.12.2018 

Arbeitsentgelt                                                                                              =  7.000 EUR 

Gesamtarbeitsentgelt im Kalendermonat                                                   = 10.500 EUR 

 
Rentenversicherung 

maximal beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in regelmäßig wiederkehrender Beschäftigung 
(anteilige Beitragsbemessungsgrenze): 

           6.500 EUR x 16 / 30  =  3.466,67 EUR 

 
maximal in der Rentenversicherung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in unständiger Be-
schäftigung (monatliche Beitragsbemessungsgrenze): 

=  6.500,00 EUR 

Summe der jeweiligen maximal beitragspflichtigen Arbeitsentgelte = 9.966,67 EUR 

 
Rentenversicherung 

beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in regelmäßig wiederkehrender Beschäftigung:  

3.466,67 EUR  x 6.500,00 EUR 
9.966,67 EUR 

=  2.260,87 EUR  

beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in unständiger Beschäftigung: 

6.500,00 EUR  x 6.500,00 EUR 
9.966,67 EUR 

=  4.239,13 EUR  

 

Nach § 232 Abs. 2 Satz 2 SGB V und § 163 Abs. 1 Satz 4 SGB VI verteilt die Krankenkasse 

auf Antrag des Versicherten oder eines Arbeitgebers die Beiträge nach den zu berücksichti-

genden Arbeitsentgelten. 

Das Verfahren der Verteilung der Beiträge für unständig Beschäftigte ist für Zeiträume ab dem 

01.01.2015 in das allgemeine Verfahren zur Verteilung der Beiträge bei Mehrfachbeschäfti-

gung (sog. Qualifizierter Meldedialog) nach § 26 Abs. 4 SGB IV einbezogen. Insofern sind die 

hierzu beschlossenen gemeinsamen Grundsätze gleichermaßen anzuwenden. 

Es bestehen keine Bedenken, wenn in den Fällen, in denen die in einem Kalendermonat zu-

sammentreffenden Beschäftigungen ausschließlich bei demselben Arbeitgeber ausgeübt wer-

den, anstelle der anteiligen Berechnung der beitragspflichtigen Arbeitsentgelte aus den zu-

sammentreffenden Beschäftigungen das Arbeitsentgelt aus der unständigen Beschäftigung 
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bis zur Höhe der verbleibenden Differenz des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts aus der re-

gelmäßig wiederkehrenden Beschäftigung zur jeweilig maßgebenden monatlichen Beitrags-

bemessungsgrenze der Beitragsberechnung zu Grunde gelegt wird. 

5 Beitragssatz für die Berechnung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

Unständig Beschäftigte haben wegen der Befristung ihrer Beschäftigungsverhältnisse keinen 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung für mindestens sechs Wochen. Aus diesem Grunde ist für sie 

ein Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V). Die Beiträge 

sind daher nach dem ermäßigten Beitragssatz nach § 243 SGB V zu berechnen. Dies gilt 

jedoch nicht, wenn der unständig Beschäftigte eine Wahlerklärung nach § 44 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3 SGB V abgibt, dass die Mitgliedschaft den Anspruch auf Krankengeld umfassen soll. In 

diesem Fall ist statt des ermäßigten Beitragssatzes der allgemeine Beitragssatz nach § 241 

SGB V für die Beitragsberechnung heranzuziehen. Neben dem ermäßigten oder allgemeinen 

Beitragssatz ist auch der kassenindividuelle Zusatzbeitrag nach § 242 SGB V zu berücksich-

tigen. 

Unabhängig davon hat die Satzung der Krankenkasse den unständig Beschäftigten einen Tarif 

anzubieten, der einen Anspruch auf Krankengeld zu dem in § 46 SGB V genannten Zeitpunkt 

oder einem späteren Zeitpunkt entstehen lässt (§ 53 Abs. 6 SGB V). Die Prämie für diesen 

Tarif gehört nicht zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag; sie ist vom Mitglied allein aufzubrin-

gen und zu zahlen.  

In der Pflegeversicherung sind die Beiträge nach dem in § 55 Abs. 1 SGB XI genannten Bei-

tragssatz zu zahlen; bei Kinderlosigkeit ist ein Beitragszuschlag i.H. von 0,25 % zu erheben 

(§ 55 Abs. 3 SGB XI). 

6 Beitragstragung und -zahlung 

Hinsichtlich der Beitragstragung gelten die allgemein gültigen Regelungen für abhängig Be-

schäftigte. 

Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind für die Dauer der Mitgliedschaft der 

unständig Beschäftigten (vgl. Abschnitt D) zu zahlen. 

Die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sind an die nach § 28i SGB IV 

zuständige Einzugsstelle zu zahlen.  

Nicht gezahlte Versicherungsbeiträge werden im Rahmen der Verjährung (§ 25 SGB IV) nach-

gefordert. 
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G Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Insolvenzgeldumlage 

Das Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) sieht für kleinere bis mittlere Betriebe zum Zwecke 

des Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit (U1-Verfahren) sowie für 

alle Betriebe zum Zwecke des Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft (U2-

Verfahren) die Teilnahme der Arbeitgeber an den entsprechenden Ausgleichsverfahren vor. 

Die Mittel zur Durchführung des Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen werden durch ge-

sonderte Umlagen von den am Ausgleich beteiligten Arbeitgebern aufgebracht. 

Unständig Beschäftigte werden bei der Berechnung der Gesamtzahl der im Betrieb beschäf-

tigten Arbeitnehmer und der damit verbundenen Frage, ob ein Betrieb der Umlagepflicht im 

U1-Verfahren unterliegt, berücksichtigt. Von den Arbeitsentgelten der unständig Beschäftigten 

sind Umlagen jedoch ausschließlich zum U2-Verfahren (Ausgleich der Arbeitgeberaufwendun-

gen bei Mutterschaft) zu entrichten. Zum U1-Verfahren (Ausgleich der Arbeitgeberaufwendun-

gen bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) sind hingegen keine Umlagen zu entrichten, da 

unständig Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit haben 

und somit Erstattungen der Arbeitgeberaufwendungen nicht in Betracht kommen. 

Die Mittel für die Zahlung des Insolvenzgeldes werden nach § 358 Abs. 1 SGB III durch eine 

monatliche Umlage von den Arbeitgebern aufgebracht. Für Entgeltabrechnungszeiträume ab 

dem 01.01.2009 wird die Insolvenzgeldumlage von den Einzugsstellen zusammen mit dem 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag eingezogen und arbeitstäglich an die Bundesagentur für 

Arbeit weitergeleitet. Die für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag geltenden Vorschriften 

des SGB IV finden für den Einzug der Umlage entsprechende Anwendung. Nach § 358 Abs. 2 

SGB III ist die Umlage nach einem Prozentsatz des Arbeitsentgelts (Umlagesatz) zu erheben; 

einzubeziehen sind dabei auch die Arbeitsentgelte der unständig Beschäftigten. Nähere Ein-

zelheiten sind im gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversiche-

rung zur Insolvenzgeldumlage vom 03.11.2010 geregelt. 

H Meldepflichten der unständig Beschäftigten 

Unständig Beschäftigte sind verpflichtet, Beginn und Ende der berufsmäßigen Ausübung von 

unständigen Beschäftigungen unverzüglich, d.h. unter Beachtung des § 121 BGB ohne 

schuldhaftes Zögern, ihrer Krankenkasse zu melden (§ 199 Abs. 1 SGB V, § 50 Abs. 1 Satz 1 

und 2 SGB XI), damit diese die Versicherungspflicht feststellen und die Mitgliedschaft durch-

führen kann.  
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Dabei sind nicht der Beginn und das Ende der einzelnen unständigen Beschäftigung zu mel-

den, sondern lediglich die erstmalige Aufnahme einer unständigen Beschäftigung (vgl. Ab-

schnitt D 1) und die nicht nur vorübergehende Aufgabe einer unständigen Beschäftigung (vgl. 

Abschnitt D 3).  

Damit die unständig Beschäftigten ihrer Meldepflicht nachkommen, sind sie von deren Arbeit-

gebern auf ihre Meldepflicht hinzuweisen. 

I Meldungen 

1 Meldungen von unständigen Beschäftigungen  

Der Arbeitgeber hat für unständig Beschäftigte grundsätzlich die gleichen Meldungen (u. a. 

Entgeltmeldungen, UV-Jahresmeldungen, Sofortmeldungen, GKV-Monatsmeldungen) durch 

Datenübertragung aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen oder mittels ma-

schinell erstellter Ausfüllhilfe zu erstatten wie für ständig Beschäftigte.  

Beginn und Ende der jeweiligen Arbeitseinsätze von unständig Beschäftigten sind demnach 

mit der nächsten folgenden Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach 

ihrem Beginn bzw. Ende mit dem Personengruppenschlüssel 118 zu melden. An- und Abmel-

dung können innerhalb von sechs Wochen nach dem Beginn der unständigen Beschäftigung 

mit dem Abgabegrund 40 zusammen erstattet werden.  

In Anwendung der besonderen Regelungen zur Mitgliedschaft unständig Beschäftigter in der 

Kranken- und Pflegeversicherung nach § 186 Abs. 2 SGB V (vgl. Abschnitt D) können Arbeit-

geber jedoch die Beschäftigungszeiten eines unständig Beschäftigten innerhalb eines Kalen-

dermonats optional in einer An- und Abmeldung zusammenfassen, wenn der Zeitraum der 

Unterbrechung zwischen den einzelnen unständigen Beschäftigungen nicht mehr als drei Wo-

chen beträgt (vgl. Ziffer 2.1 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Daten-

übermittlung nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 SGB IV in der jeweils aktuell geltenden 

Fassung). 

Die Meldepflichten des Arbeitgebers haben bei unständig Beschäftigten, die regelmäßig in 

Gesamtbetrieben beschäftigt werden, die Gesamtbetriebe zu übernehmen (vgl. Abschnitt I). 

2 Meldungen von Dauerbeschäftigungen bzw. regelmäßig wiederkehrenden Be-
schäftigungen  

Liegt eine Dauerbeschäftigung bzw. eine regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung vor, gel-

ten die Regelungen der DEÜV für ständig Beschäftigte uneingeschränkt.  



 

Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht der unständig Beschäftigten  
 

 
 

 

22 

Der Beginn der Beschäftigung ist mit der nächsten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, 

spätestens innerhalb von sechs Wochen nach ihrem Beginn zu melden.  

Die Abmeldung ist dabei auf die gesamte Dauer der versicherungspflichtigen Beschäftigung, 

d. h. vom Tag der Aufnahme der Beschäftigung bis zu deren Ende, zu erstrecken und mit der 

nächsten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen 

nach ihrem Ende, zu erstatten. Soweit die Dauerbeschäftigung über den 31. Dezember eines 

Kalenderjahres hinaus ausgeübt wird, ist eine Jahresmeldung mit dem im vorangegangenen 

Kalenderjahr liegenden Zeitraum und Entgelt bis zum 15. Februar des folgenden Kalenderjah-

res abzugeben. 

Das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis dauert nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV 

für Zeiten, in denen das Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht, 

für einen Monat fort. Besteht über einen Monat hinaus kein Anspruch auf Arbeitsentgelt, endet 

die Beschäftigung nach diesem Monat. Das Ende der Beschäftigung ist mit der nächsten fol-

genden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach ihrem 

Ende, mit dem Abgabegrund 34 zu melden. 

J Arbeitgeberpflichten der Gesamtbetriebe 

Gesamtbetriebe, die für mehrere Einzelbetriebe errichtet werden, um einen Teil der Arbeitge-

berfunktion der Einzelbetriebe zu übernehmen (z. B. damit der Gesamtbetrieb die unständig 

Beschäftigten den einzelnen Firmen auf Anforderung zur Arbeitsleistung zuteilt), haben für die 

unständig Beschäftigten die Arbeitgeberpflichten (Melde- und Beitragspflichten sowie die 

Pflicht, die unständig Beschäftigten auf deren Meldepflicht hinzuweisen) zu übernehmen.  

Der eigentliche Arbeitgeber (der Einzelbetrieb, dem der Wert der geleisteten Arbeit zu Gute 

kommt) wird insoweit von seinen Arbeitgeberpflichten freigestellt.  

Ein Gesamtbetrieb muss auf die Beschäftigung unständig Beschäftigter in steter Wiederkehr 

ausgerichtet und eingerichtet sein. Welche Betriebe den Gesamtbetrieben im Einzelnen zuzu-

rechnen sind, richtet sich nach dem in dem jeweiligen Land geltenden Recht bzw. nach Bun-

desrecht. 

K Beitragszuschüsse nach § 257 SGB V und § 61 SGB XI 

Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten unständig Beschäftigten, die 

nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei sind, 

steht nach § 257 Abs. 1 SGB V ein Anspruch auf Beitragszuschuss von ihrem Arbeitgeber zu. 

Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem Betrag, der bei Versicherungspflicht des un-

ständig Beschäftigten als Arbeitgeberbeitragsanteil zu tragen wäre. Dies bedeutet, dass der 
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Beitragszuschuss - unabhängig von der Beschäftigungsdauer – bei berufsmäßig unständig 

Beschäftigten nach dem in dem jeweiligen Kalendermonat erzielten Arbeitsentgelt bis zur mo-

natlichen Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung und dem maßgebenden Bei-

tragssatz zu bemessen ist.  

Bestanden in einem Kalendermonat bei verschiedenen Arbeitgebern Beschäftigungsverhält-

nisse und überschreitet das Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze, so ist das Arbeits-

entgelt für die Ermittlung des vom einzelnen Arbeitgeber zu zahlenden Beitragszuschusses 

anteilig zu kürzen (§ 257 Abs. 1 Satz 2 SGB V). 

Unständig Beschäftigte, die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert 

sind, erhalten unter den Voraussetzungen des § 257 Abs. 2 und 2a SGB V ebenfalls einen 

Arbeitgeberzuschuss in Höhe des Betrages, der sich unter Anwendung der Hälfte des ermä-

ßigten Beitragssatzes der nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 232a Abs. 2 SGB V bei Versi-

cherungspflicht zugrunde zu legenden beitragspflichtigen Einnahmen als Beitrag ergibt, 

höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, den der Beschäftigte für seine Krankenversiche-

rung tatsächlich zu zahlen hat.  

Bestanden in einem Kalendermonat bei verschiedenen Arbeitgebern Beschäftigungsverhält-

nisse und überschreitet das Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze, so ist das Arbeits-

entgelt für die Ermittlung des vom einzelnen Arbeitgeber zu zahlenden Beitragszuschusses 

anteilig zu kürzen (§ 257 Abs. 2 Satz 5 SGB V). 

Für die Zahlung von Beitragszuschüssen zur Pflegeversicherung gelten die Regelungen des 

§ 61 Abs. 1 und 2 SGB XI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- unbesetzt - 




